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Die Ursachen für den Verlust der Biodiversität sind vielfältiger Natur. Einen Überblick zeigt Abbildung 2. 

 

Abb. 2: Ursachen für den Verlust an Biodiversität6 

 

Demgegenüber stehen die Ökosystemdienstleistungen, die die Natur kostenlos zur Verfügung stellt und auf die der 
Mensch für sein Überleben angewiesen ist. 

 

 
 
6 Allianz Umweltstiftung (2020), S. 16 
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2.4 Schutz der Biodiversität als Aufgabe der Gemeinde 

Die Gemeinden haben zahlreiche Ansatzpunkte, mit denen sie einen Beitrag zum Schutz und zur 

Förderung der Biodiversität leisten können. 

Nach Art. 28 Grundgesetz steht den Gemeinden die Planungshoheit für ihr Gemeindegebiet zu. Dieses 

Recht wird durch die Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch (BauGB) konkretisiert. Somit können die 

Gemeinden die Art und Weise der Flächennutzung in ihrem Gemeindegebiet bestimmen bzw. 

beeinflussen und für die Nutzung von Grundstücken Vorgaben machen, die zum Schutz und zur 

Förderung der Biodiversität beitragen. 

Die Gemeinden sind selbst Grundeigentümer von vielen Flächen. Das Grundeigentum bietet die 

weitestgehenden Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für Grundflächen. Mit der Art der Nutzung, 

der Gestaltung und der Pflege dieser Flächen können die Gemeinden in umfangreichem Maß Einfluss auf 

die Biodiversität nehmen. 

Die Gemeinden planen, bauen und unterhalten kommunale Infrastrukturen, beispielsweise die 

Gemeindestraßen und Parkplätze, die Regen- und Abwasserkanalisation oder die Straßenbeleuchtung. 

Hinzu kommen Gebäude mit Nebenanlagen und Freiflächen. Auch hier bietet sich mit der Gestaltung 

der Infrastruktur, deren Nutzung und Unterhaltung ein weites Feld für eine Kommune zur Sicherung und 

Förderung der Biodiversität. 

Die Gemeinde hat sehr engen Kontakt zu ihren Bürgerinnen und Bürgern. Sie ist häufig erster 

Ansprechpartner, wenn es um Verwaltungsaufgaben und die Organisation des gesellschaftlichen Lebens 

geht. Dieser enge Kontakt kann genutzt werden, um bei den Bürgerinnen und Bürgern für den Schutz 

der Biodiversität zu werben. Hierbei geht es darum, Verständnis für das Anliegen zu gewinnen und den 

Bürgerinnen und Bürgern eigene Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  

Der Schutz und die Förderung der Biodiversität ist eine so umfangreiche Aufgabe, dass sie nicht nur von 

vereinzelten Akteuren in Angriff genommen werden kann. Vielmehr handelt es sich um eine 

Querschnittsaufgabe, welche nur umfassend zu bewältigen ist, wenn sich alle gesellschaftlichen 

Bereiche daran beteiligen. Da die Gemeinde bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit vielen 

verschiedenen Partnern kooperiert, sollte sie diese Zusammenarbeit auch für den Schutz und die 

Förderung der Biodiversität in ihrem Gemeindegebiet nutzen und die Partner zu einer entsprechenden 

Mitwirkung einladen.  

 

3 Vorgehensweise 
Für die Erarbeitung der hier vorgelegten Strategie für biologische Vielfalt wurden verschiedene 

Ansatzpunkte ausgewählt. Dies beinhaltet eine flächenbezogene Betrachtung des Gemeindegebietes 
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Tab. 1: Übersicht über die Gebiete mit einem besonderen Potenzial für eine hohe Biodiversität in der 
Gemeinde Bordesholm 

Nummer Bezeichnung des Potenzialgebiets 

1a Duvendieksbach 

1b Duvendieksbach, Kleingewässer an Auffahrt zu L49 

2 Oelendiek Spielplatz, Kleingewässer, Knicks, Grünland 

3 Kirchhofsallee 29, Grundstück am Kalbach 

4 Brautberg, Archäologisches Denkmal, umgeben von Äckern 

5a Talraum Klintwiesen 

5b Bruchwald am Klint 

6 Klosterwiese 

7 Parkanlage hinter Parkplatz Heintzestrasse, Bruchwald, Spielplatz, Sumpf 

8a Veranstaltungsplatz, Ackerbrache, Grünland 

8b Naturerlebnisraum mit Stintgraben, Grünland, teilweise Gehölze 

8c Sportanlagen mit Grünanlagen und Wald 

8d Streuobstwiese "Alter Reitplatz", Wald (Waldkindergarten), Sumpf, Grünland 

8e Stintgraben im Siedlungsbereich nach Austritt Bordesholmer See 

9 Ökologisches Gewerbegebiet 

10 Wiese am südöstlichen Ufer des Bordesholmer Sees 

11 Hochzeitswäldchen 

12 Waldrand und Grünland mit Kleingewässern nördlich des Dosenmoores 
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Abb. 4: Lage der Potenzialgebiete im Gemeindegebiet von Bordesholm 
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6. Duvendieksbach (1a + b) 

7. Brautberg (4) 

Mit dieser Prioritätenliste soll deutlich gemacht werden, auf welche Potenzialgebiete die Gemeinde 

Bordesholm ihre Ressourcen zur Sicherung und Förderung der Biodiversität konzentrieren soll.  

Die Klintwiesen stehen an erster Stelle der Liste, da hier gute Möglichkeiten bestehen, einen 

Feuchtlebensraum, der für den Natur- und Artenschutz eine große Bedeutung hat, zu schützen und zu 

entwickeln. Hierfür sprechen auch die bereits begonnenen Aktivitäten der Gemeinde zu einem 

Grundstückstausch in den Klintwiesen.  

Die Wiese am südöstlichen Ufer des Bordersholmer Sees wurde als 2. Priorität ausgewählt, da dieses 

Gebiet die Aktivitäten zur Sanierung des Bordesholmer Sees unterstützen kann.  

Die weiteren Vorschläge können in Angriff genommen werden, sofern die vorangegangenen Vorschläge 

bearbeitet worden sind oder bei einzelnen Maßnahmen aus wirtschaftlichen, eigentumsrechtlichen oder 

administrativen Gründen eine Umsetzung ausscheidet.   

 

4.2 Knicks der Gemeinde Bordesholm 

Die Gemeinde Bordesholm ist Teil einer historischen Knicklandschaft und verfügt noch über ein relativ 

dichtes Knicknetz. Der überwiegende Teil der Knicks befindet sich in einem verhältnismäßig guten 

Zustand und wird fachgerecht gepflegt. 

Exemplarisch wurden im Nordwesten des Gemeindegebiets die gemeindeeigenen Knicks daraufhin 

untersucht, ob Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich sind, damit die Knicks einen Beitrag 

zur Sicherung und Förderung der Biodiversität leisten können. Hierzu erfolgten Ortsbegehungen, bei 

denen die Knicks in Augenschein genommen wurden. Zur Bewertung wurden die 

Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz des Landes Schleswig-Holstein10 herangezogen. 

Die untersuchten Knicks wurden einer Datenbasis der Gemeinde entnommen. Die in Abb. 5 und im Text 

angegebenen Nummern wurden im Zuge der Ortsbegehungen vergeben. 

 
 
10 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (2017) 









http://www.eh-da-flaechen.de/
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als Rand- und Begleitflächen. Letztere können als Eh da-Flächen, wie in Kapitel 4.4 beschrieben, 

betrachtet werden.  

Soweit sich diese Flächen im Eigentum der Gemeinde Bordesholm befinden, kann die Gemeinde prüfen, 

ob auf ihnen die für Eh da-Flächen beschriebenen Maßnahmen realisiert werden können und bei 

positivem Ergebnis mit der Umsetzung beginnen. Sofern sich die Flächen im Eigentum anderer 

Infrastrukturträger befinden, kann die Gemeinde anregen, dass auch diese Träger ihre Flächen nach 

dem Eh da-Flächen-Konzept untersuchen und ggf. entsprechende Maßnahmen umsetzen.  

Auf Landesebene hat das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 

Digitalisierung in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie 

und Tourismus, dem Deutschen Verband Landschaftspflege und dem Landesbetrieb Straßenbau und 

Verkehr eine Handreichung zur Anlage und Pflege artenreicher Grünflächen an Straßen, Wegen und 

Plätzen herausgegeben. Diese Handreichung enthält entsprechende Hinweise für artenreiche 

Grünflächen im Umfeld von Infrastrukturen. Sie kann unter folgendem Link im Internet aufgerufen 

werden: https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Fachinhalte/N/naturschutz/Downloads/handlungsleitfaden_strassenbegleitgruen.pdf?_

_blob=publicationFile&v=1 

Neben der Anlage und Pflege von artenreichen Grünflächen sind auf Begleitflächen von Infrastrukturen 

auch die Anlage von Blühflächen, die Anlage von Rohbodenstandorten oder die Anpflanzung von 

blütenreichen heimischen Gehölzen, die Ablagerung von Totholz oder die Anlage von Lesesteinhaufen 

denkbar. Insbesondere bei der Gehölzpflege kann geprüft werden, ob das Holz aus Fällungen oder 

Rückschnitten als Totholz an Ort und Stelle verbleiben oder an anderer Stelle zur Förderung der 

Biodiversität abgelagert werden kann. Ein solches Vorgehen dürfte weniger Kosten als das Schreddern 

und Abfahren des Holzschnitts verursachen. 

Die konkreten Maßnahmen sind immer von der örtlichen Situation, den betrieblichen Erfordernissen 

und den gegebenen Handlungsoptionen abhängig, so dass immer eine Einzelfallentscheidung vor Ort zu 

treffen ist. 

5.2.2 Beleuchtung 

Die Beleuchtung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gebäuden ist ein weiterer Teil der kommunalen 

Infrastruktur, der Handlungsmöglichkeiten zum Schutz der Biodiversität bietet. Damit kann die 

Gemeinde Aktivitäten gegen die in den letzten Jahren stark zugenommene Lichtverschmutzung, 

definiert als die Abwesenheit von völliger Dunkelheit in dem davon betroffenen Gebiet, entwickeln. 

Zum Verständnis dieser neueren Umweltproblematik einführend einige Hinweise: Die Beleuchtung von 

Straßen, Wegen und Plätzen im öffentlichen Raum, von Gewerbeflächen und auch von privaten 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/N/naturschutz/Downloads/handlungsleitfaden_strassenbegleitgruen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/N/naturschutz/Downloads/handlungsleitfaden_strassenbegleitgruen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/N/naturschutz/Downloads/handlungsleitfaden_strassenbegleitgruen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Grundstücken hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Hinzu kommen weitere Lichtquellen 

wie Werbelichtflächen, Hinweisschilder, Fassadenbeleuchtungen oder die Beleuchtung für die 

Freizeitgestaltung. Diese umfangreiche Beleuchtung hat aus diversen Gründen, beispielsweise der 

Verkehrssicherheit oder der Sicherheit im öffentlichen Raum, ihre Berechtigung. Andererseits sind aber 

auch viele negative Auswirkungen auf den Menschen sowie die Tier- und Pflanzenwelt nachgewiesen 

worden. Zur Erläuterung der Auswirkungen der Lichtverschmutzung nachfolgend einige Beispiele: 

Die Lichtverschmutzung beeinflusst den circadianen Rhythmus des Menschen, aber auch den Bio-

Rhythmus von Pflanzen und Tieren, so dass eine zu frühe Samenreifung oder eine zu späte Verpuppung 

von Raupen eintreten kann.  

Durch die entstehenden Lichtglocken werden Flugrouten von Fledermäusen unterbrochen, so dass 

Lebensräume zerschnitten und die Tiere von ihren Jagdgebieten abgeschnitten werden. Zugvögel 

verlieren die Orientierung. 

Straßenlaternen können durch ihren sogenannten Staubsaugereffekt eine Todesfalle für Insekten sein. 

Viele Nachtfalter, die im Licht der Laternen verenden, fehlen für die Bestäubung von Pflanzen.  

Die Lockwirkung von Licht auf die Insekten führt zu einer Verschiebung der Nahrungsverfügbarkeit für 

Insektenfresser in den hellen Bereich, so dass Räuber-Beute-Beziehungen verändert werden und die 

Nahrungssuche für manche Arten erschwert wird. Als Folge der Lichtverschmutzung können sich ganze 

Insekten-Gesellschaften dauerhaft verändern.  

Kleinsäuger schränken aufgrund des Lichts ihren Aktionsradius ein. Wild wird durch Licht in seinen 

Ruhephasen gestört. 

Die Dringlichkeit, Lösungen für diese Art der Umweltverschmutzung umzusetzen, wird aktuell durch die 

3. Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) im Juni 2021 unterstrichen. In dem neu 

eingefügten § 41a BNatSchG sind nunmehr Regelungen zum Schutz von Pflanzen und Tieren vor 

schädlichen Auswirkungen von Beleuchtungen aufgenommen worden. Einzelheiten hierzu sollen in 

einer Rechtsverordnung des Bundesumweltministeriums geregelt werden. 

Um die negativen Auswirkungen der Lichtverschmutzung zu verringern, gibt es sowohl für bestehende 

Beleuchtungsanlagen als auch für neu zu errichtende Lichtquellen zahlreiche Handlungsmöglichkeiten, 

die sich aus der Abfolge der folgenden Fragestellungen ableiten lassen: 

1. Ist die Beleuchtung notwendig? 

2. Wann soll die Beleuchtung genutzt werden? 

3. Wie stark muss die Beleuchtung sein? 

4. Liegen sensible Bereiche im Umfeld der Beleuchtung? 

5. Wie soll die Beleuchtung ausgerichtet werden? 



https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/natur/sternenpark-rhoen/ruecksichtsvolle-beleuchtung/anwendungsspezifische-planungshilfen/
https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/natur/sternenpark-rhoen/ruecksichtsvolle-beleuchtung/anwendungsspezifische-planungshilfen/
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An bestehenden Beleuchtungsanlagen können die oben beschriebenen Maßnahmen im Rahmen von 

Umrüstungen oder bei Um- und Ersatzbauten durchgeführt werden. Dazu ist eine entsprechende 

Anweisung an den Bauhof oder für die Gemeinde arbeitende Fachfirmen erforderlich. 

 

5.3 Handlungsebene Grundeigentum der Gemeinde 

Für die Grundflächen der Gemeinde sind im Handlungsfeld Biotopentwicklung bereits zahlreiche 

Vorschläge zur Sicherung und Förderung der Biodiversität zusammengetragen worden. 

Darüber hinaus kann die Gemeinde analog zu der beschriebenen Konzeption für Eh da-Flächen prüfen, 

inwieweit solche Rand- und Restflächen zur Verfügung stehen und entsprechend für die Förderung der 

Biodiversität genutzt werden können. Dabei ist ein schrittweises Vorgehen denkbar. Beispielsweise 

können gärtnerisch gestaltete Flächen zu Blühflächen mit Regio-Saatgut umgestaltet werden, wenn sich 

die Pflanzung in einem schlechten Zustand befindet oder überaltert ist. 

Eine weitere Möglichkeit zum Auffinden von Flächen, die im Sinne des oben beschriebenen Eh da-

Konzeptes genutzt werden können, liegt in der Prüfung der Einhaltung von Grundstücksgrenzen. Häufig 

gehören zu Wege- oder Knickgrundstücken begleitende Rain- oder Saumflächen, die über die Jahre in 

die benachbarte landwirtschaftliche Nutzung integriert worden sind. Mit einer Vermessung der 

gemeindeeigenen Wege und Knickgrundstücke kann geprüft werden, ob hier nicht ggf. Flächen für die 

Entwicklung von Rain- und Saumbiotopen zur Verfügung stehen. 

Bei den gemeindeeigenen Grundstücken sollte auf jeden Fall auf den Einsatz von Düngemitteln und 

Pestiziden verzichtet werden, um den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen zu verringern sowie Flora und 

Fauna nicht durch Umweltgifte zu beeinträchtigen. 

 

5.4 Handlungsebene kommunale Partner 

Neben der Gemeinde selbst gibt es weitere Einrichtungen und Institutionen, die im Gemeindegebiet 

tätig sind und dabei Grundflächen nutzen und gestalten. Hierzu zählen die Versorgungsbetriebe 

Bordesholm, der Abwasserzweckverband, der Wasser- und Bodenverband, aber auch 

Wohnungsbauunternehmen, Gewerbebetriebe, der Schulverband, der Sportverein, der 

Kleingartenverein und die Kirche. 

Diese Einrichtungen und Institutionen können von der Gemeinde angesprochen und aufgefordert 

werden, einen Beitrag zum Schutz und zur Förderung der Biodiversität zu leisten. Sie können 

vergleichbare Maßnahmen wie sie die Gemeinde Bordesholm im Umfeld ihrer Infrastrukturen bzw. auf 

ihren eigenen Grundstücken durchführt, in Angriff nehmen. 



https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/projekte/projektbeschreibungen/biodivcheck.html
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5.5 Handlungsebene private Grundstücke 

5.5.1 Landwirtschaft 

Die landwirtschaftlichen Betriebe im Gemeindegebiet können ggf. in das Eh da-Flächen-Konzept 

eingebunden werden, sofern solche Flächen im Außenbereich vorhanden sind und von den Landwirten 

zur Verfügung gestellt werden können. Darüber hinaus können sich die Landwirte an verschiedenen 

Förderprogrammen des Naturschutzes beteiligen, die auf eine Extensivierung der Flächennutzung 

abzielen, um die Artenvielfalt zu sichern und zu fördern. Diese Möglichkeiten könnten beispielsweise bei 

der Entwicklung des Gebietes der Klintwiesen in Betracht gezogen werden. 

5.5.2 Siedlungsbereich 

Die Art und Weise, wie private Grundstücke im Siedlungsbereich gestaltet und gepflegt werden, bietet 

auch zahlreiche Möglichkeiten zur Sicherung und Förderung der Biodiversität. Hierzu kann auf die 

Vorschläge, die für die Handlungsebene der Bauleitplanung (Kapitel 5.1) und für die Förderung der 

Biodiversität auf Eh da-Flächen (Kapitel 4.4) zusammengestellt worden sind, verwiesen werden. Zudem 

gibt es zahlreiche Veröffentlichungen zu naturnahen Gärten, die entsprechende Möglichkeiten 

aufzeigen, so beispielsweise im Internet unter folgendem Link: https://naturgarten.org/wissen/der-

naturgarten/ . Auch die Vorschläge zum Umgang mit Licht im Außenbereich sind auf die Verwendung 

von Licht auf privaten Grundflächen übertragbar. 

Für die Umsetzung dieser Ideen ist es erforderlich, bestehende Ordnungs- und Gestaltungsvorstellungen 

für Freiflächen und Gärten in Frage zu stellen. Hier kann die Gemeinde mit ihren eigenen Aktivitäten 

eine Vorbildfunktion übernehmen und im Rahmen der Bauleitplanung entsprechende Festsetzungen als 

Vorgaben für die Gestaltung der Freiflächen und der Beleuchtung treffen. 

Zu dieser Handlungsebene werden weitere Hinweise im folgenden Kapitel 6 zusammengestellt. 

 

6 Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit 
6.1 Begleitende Informationsarbeit  

Maßnahmen und Aktivitäten zur Sicherung und Förderung der Biodiversität müssen mit einer intensiven 

Öffentlichkeitsarbeit seitens der Gemeinde Bordesholm begleitet werden. Hier geht es einerseits um die 

Sensibilisierung für das Problem der schwindenden Biodiversität und die Erläuterung der 

Handlungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene. Andererseits müssen die von der Gemeinde in Angriff 

genommenen Maßnahmen im Einzelfall erklärt werden, um für diese die Akzeptanz in der Bevölkerung 

zu erreichen. 

Die Umgestaltung von bisher aufgeräumt wirkenden Flächen oder die Änderung von intensiven 

Pflegeverfahren wie häufiges Mähen von Rasenflächen zu wenigen Mahdterminen können den Eindruck 

https://naturgarten.org/wissen/der-naturgarten/
https://naturgarten.org/wissen/der-naturgarten/


https://naturgarten.org/aktiv-werden/regiogruppen-2/
https://www.heimatbund.de/images/pdf/Umwelt/SH_HB_Broschre_BltenReich_A5_20201121_Screendatei.pdf
https://www.heimatbund.de/images/pdf/Umwelt/SH_HB_Broschre_BltenReich_A5_20201121_Screendatei.pdf


https://www.kleingarten-sh.de/service/dkl/


https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/N/naturschutz/Downloads/Rili_BgM.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/N/naturschutz/Downloads/Rili_BgM.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/N/naturschutz/Downloads/Rili_Pacht_Grunderwerb.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/N/naturschutz/Downloads/Rili_Pacht_Grunderwerb.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/N/naturschutz/Downloads/Rili_Pacht_Grunderwerb.pdf?__blob=publicationFile&v=1


https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/fileadmin/download/Umwelt_Tourismus_und_Wirtschaft/Umwelt/Untere_Naturschutzbehoerde/Richtlinie_zur_Foerderung_von_Massnahmen_im_Bereich_von_Naturschutz_und_Landschaftspflege.pdf
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/fileadmin/download/Umwelt_Tourismus_und_Wirtschaft/Umwelt/Untere_Naturschutzbehoerde/Richtlinie_zur_Foerderung_von_Massnahmen_im_Bereich_von_Naturschutz_und_Landschaftspflege.pdf
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/fileadmin/download/Umwelt_Tourismus_und_Wirtschaft/Umwelt/Untere_Naturschutzbehoerde/Richtlinie_zur_Foerderung_von_Massnahmen_im_Bereich_von_Naturschutz_und_Landschaftspflege.pdf
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/fileadmin/download/Umwelt_Tourismus_und_Wirtschaft/Umwelt/Untere_Naturschutzbehoerde/Richtlinie_zur_Foerderung_von_Massnahmen_im_Bereich_von_Naturschutz_und_Landschaftspflege.pdf
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/fileadmin/download/Umwelt_Tourismus_und_Wirtschaft/Umwelt/Untere_Naturschutzbehoerde/2021-05-27_Flyer_Insektenprojekt.pdf
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/fileadmin/download/Umwelt_Tourismus_und_Wirtschaft/Umwelt/Untere_Naturschutzbehoerde/2021-05-27_Flyer_Insektenprojekt.pdf
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/fileadmin/download/Umwelt_Tourismus_und_Wirtschaft/Umwelt/Untere_Naturschutzbehoerde/2021-05-27_Flyer_Insektenprojekt.pdf


http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=%C3%96kokontoV+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=%C3%96kokontoV+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=%C3%96kokontoV+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true
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die blaue Infrastruktur verbessern will. Auch die beiden weiteren Netzwerke, die zur Umsetzung der 

Biodiversitätsstrategie des Landes beitragen sollen, sind für die Gemeindeebene vorgesehen. Hier sei 

auf die vorgesehene Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, die Einbeziehung anderer auf Gemeindeebene 

tätigen Akteure und die Einrichtung eines begleitenden Arbeitskreises verwiesen. 

Die Zusammenstellung der im Anhang für die einzelnen Potenzialgebiete sowie die Kleingewässer 

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Sicherung und Förderung der Biodiversität sowie der für die 

verschiedenen Handlungsebenen allgemein vorgeschlagenen Maßnahmen macht deutlich, dass an 

diesen Stellen vor allem schon lange bekannte Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege genannt werden. Ein Blick in die Landschaftspläne macht deutlich, dass diese 

Maßnahmen bereits vor Jahrzehnten vorgeschlagen und diskutiert worden sind. Hierin spiegelt sich vor 

allem ein jahrzehntelanges Vollzugsdefizit wider. Konkret: trotz besseren Wissens wurde nicht oder 

nicht ausreichend gehandelt. 

Insofern besteht bei der Umsetzung der Strategie für biologische Vielfalt für die Gemeinde Bordesholm 

kein grundsätzliches Wissensdefizit hinsichtlich der Handlungsmöglichkeiten. Angesichts der 

aufgezeigten finanziellen Fördermöglichkeiten ist auch nicht von einem Defizit finanzieller Ressourcen 

für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen auszugehen.  

Das Hauptproblem wird darin gesehen, dass für die Sicherung und Förderung der Biodiversität 

Wirtschafts- und Verhaltensweisen des Menschen verändert und angepasst werden müssen. Hierfür 

müssen entsprechende kommunikative Prozesse angestoßen werden, um beispielsweise die Pflege von 

Grünflächen anders zu gestalten, Grundstücke als Gemeinde zu kaufen, eine extensive Bewirtschaftung 

von Grünland im Rahmen der Naturschutzförderprogramme anzuregen etc. Hierfür bedarf es 

entsprechender personeller Ressourcen in der Gemeinde bzw. in der Verwaltung des Amtes 

Bordesholm. Deshalb wird vorgeschlagen, für einen längeren Zeitraum die Stelle eines 

Biodiversitätsmanager, analog zu dem bereits vielerorts eingerichteten Klimabeauftragten, zu schaffen. 

Ein solcher Manager kann die in dieser Studie vorgeschlagenen Maßnahmen inhaltlich und räumlich 

konkretisieren, Umsetzungskonzepte entwickeln, Fördergelder einwerben und die erforderlichen 

notwendigen kommunikativen Prozesse einleiten und führen. Dabei kann die in dieser Studie 

vorgeschlagene Priorisierung der Maßnahmen eine Orientierung für die Arbeit geben, die in der 

flächendeckenden Darstellung eines Landschaftsplanes nicht gegeben ist.  

Die Schaffung der Position eines Biodiversitätsmanagers auf kommunaler Ebene könnte ein 

Modellprojekt sein, das zur Umsetzung von Kurs Natur 2030 auf kommunaler Ebene beiträgt. Die 

gewonnen Erfahrungen könnten dann in einem zweiten Schritt für die Anwendung in weiteren 

Kommunen aufbereitet werden. 

  



https://umweltstiftung.allianz.de/content/dam/onemarketing/umweltstiftung/umweltstiftung/media/publikationen/wissen/biodiversitaet/index.html#0
https://umweltstiftung.allianz.de/content/dam/onemarketing/umweltstiftung/umweltstiftung/media/publikationen/wissen/biodiversitaet/index.html#0
https://www.gmsh.de/fileadmin/user_upload/klimaschutz-nachhaltigkeit/gmsh-biodiversitaet-strategie-erhalt-entwicklung-artenvielfalt.pdf
https://www.gmsh.de/fileadmin/user_upload/klimaschutz-nachhaltigkeit/gmsh-biodiversitaet-strategie-erhalt-entwicklung-artenvielfalt.pdf
http://www.eh-da-flaechen.de/
https://www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Forscher-Glaubrecht-zum-Artensterben-Ohne-Wende-drohen-gewaltsame-Umbrueche
https://www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Forscher-Glaubrecht-zum-Artensterben-Ohne-Wende-drohen-gewaltsame-Umbrueche
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